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Zusätzlich wird die WEA-Planung auf eine weitere Richtfunkstrecke der Fa. Vodafone 

zwischen den Punkten Baruth/Mark „BXB979.52“ und Neuhof „BXB241 “ geprüft, als öst-

liche Strecke bezeichnet.  

In der nachstehenden Abbildung 1 ist das Planungsgebiet sowie die zusätzlich geprüfte 

östliche Richtfunkstrecke der Fa. Vodafone angegeben. 

 
Abbildung 1: 
Übersichtsdarstellung der 
sieben Richtfunkverbindun-
gen  sowie der geplanten 
Windenergieanlagen im 
Planungsgebiet Ba-
ruth/Mark gemäß Bezugs-
gutachten. 
 
Die zusätzlich geprüfte, öst-
liche Richtfunkstrecke der 
Fa. Vodafone ist rot darge-
stellt.  
 
Hellblau: 
Geplante Richtfunkstrecke 
Fa. Telefonica 
gelb: 
Vorhandene Richtfunkstre-
cke Fa. Telefonica  
grün: 
vorhandene  
Richtfunkstrecke Fa. 450C 
magenta: 
vorhandene  
Richtfunkstrecke Fa. Erics-
son  
 
rosa: 
vorhandene  
Richtfunkstrecke Fa. Erics-
son 
 
Weiß: 
Westliche vorhandene 
Richtfunkstrecke der Fa. 
Vodafone 
 
rot: 
östliche zusätzlich geprüfte 
Richtfunkstrecke der Fa. 
Vodafone 
 
außerhalb des Bildes: 
vorhandene Richfunk- 
strecke Fa. Lan-COM east  
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Die vorliegende gutachterliche Ergänzung prüft die WEA-Anordnung auf eine zusätzliche 

östliche vorhandene Richtfunkstrecke der Fa. Vodafone mit den Parametern und End-

punkten gemäß Tabelle1. 

 
   

 Nordkoor-

dinate 

WGS 84 

Ostkoordi-

nate 

WGS 84 

Betriebs-
frequenz 

& 
Länge 

 
Antennen-
höhe ge-

samt NHN 

 
Antennen-

höhe  
(Struktur-

höhe) 
über GND 

 Fuß-
punkt-
höhe 
NHN 

Höhen-
diffe-
renz  

Funkstelle 

Nord 

(Neuhof 

0241B) 

52° 08’ 

07,50’’ 

13° 28’  

10,70’’ 

 

 

23,0 GHz 

7448m  

 
95,1m    53,0m 42,1m ∆ 8,1m 

Von Nord 

nach Süd  

anstei-

gend  Funkstelle 

Süd  

 Ba-

ruth/Mark 

(0979B) 

52° 04’ 

19,70’’ 

13° 30’ 

18,0’’ 

 
103,2m 42,0m 61,2m 

 
Tabelle 1: Daten zu den Funkstellen;  

Quelle: u.a. Mitteilung der Fa. Vodafone an den Auftraggeber 
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Bewertung der Störeinflüsse  

Die Bewertung der Störeinflüsse in Zusammenhangmit der achten Richtfunkstrecke, der 

östlichen 23GHz-Richtfunkstrecke der Fa. Vodafone erfolgt unter der Annahme einer rei-

nen Freiraumausbreitung. Bei längeren Übertragungsstrecken über mehrere Kilometer 

Distanz haben die topografischen Verhältnisse sowie natürliche oder künstliche Hinder-

nisse im Übertragungsweg einen deutlichen Einfluss auf die Übertragungsqualität.  

Nachfolgend wird dabei zwischen den Einflüssen durch  

a. die Erdkrümmung  sowie der Topografie und  

b. Hindernisse im oder nahe dem Übertragungsweg  

unterschieden. 

Zu a:  

Zwischen der Sende- und der Empfangsantennenposition sind bei Richtfunkverbin-

dungen bestimmte räumliche Bereiche um die geometrischen Verbindungslinie 

herum frei zu halten. Vom Bedeutung ist, das auch bei freier geometrisch-optischen 

Verbindung durch nahe Hindernisse, die sich an der geometrischen Verbindunglinie 

befinden, infolge von Reflexionen Störeinflüsse wirksam werden, die die Übertra-

gung signifikant beeinträchtigen können. Daher ist, um Störeinflüsse durch die Ge-

ländetopografie zu vermeiden eine bestimmte Mindesthöhe der Übertragungsstre-

cke über Grund einzuhalten.  

Dabei ist bei langen Übertragungsstrecken die Erdkrümmung zusätzlich zu berück-

sichtigen, da sich dadurch eine Absenkung der Verbindungsstrecke jeweils gegen-

über den Antennenposition ergibt, oder -anders formuliert- eine gegenüber der fla-

chen Erde wirksame Anhebung der Topografie, die am Ort der halben Übertra-

gungsstrecke ein Maximum zeigt. 
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Zu b: 

Zur Vermeidung von Reflexionen an natürlichen oder künstlichen Hindernissen sind 

zusätzlich seitlich der geometrischen Verbindung bestimmte Mindestabstände frei 

zu halten. 

 

Die Beeinträchtigung der Richtfunkstrecke durch statische bzw. dynamische Anteile einer 

Windenergieanlage wird als vollständig ausgeschlossen betrachtet, sofern mindestens 

die 1. und idealerweise die 2. Fresnelzone nicht durch diese Anlagenteile tangiert wird. 

In dem Fall ist ein ausreichender Abstand seitlich und, sofern möglich, in der Höhe zu 

anderen Objekten einzuhalten. 

Fresnelzonen sind in diesem Zusammenhang elliptisch geformte Bereiche, die die geo-

metrische Verbindungachse einer Richtfunkstrecke umgeben, vgl. Abbildung 2.  

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung zur Fresnelzone 
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In einem Funkfeld sind Freiraumbedingungen gegeben, wenn eine elektromagnetische 

Ausbreitung unbehindert zwischen Sende- und Empfangsantenne vorliegt. In der Hoch-

frequenztechnik rechnet man bei einer sehr genauen Betrachtung mit den Bedingungen 

einer ungestörten Freiraumausbreitung, wenn der Radius der 1. Fresnelzone um mehr 

als 57% frei gehalten wird. Dann ist keine durch Hindernisse begründete zusätzliche 

Dämpfung der Übertragungsstrecke gegeben. 

 

Die nachstehende Bewertung prüft die vollständige Freihaltung der 1. Fresnelzone um 

die geometrische Verbindungslinie zwischen den Antennenpositionen. In dem Raumbe-

reich der 1. Fresnelzone wird die meiste Energie der elektromagnetischen Welle übertra-

gen. Liegen in diesen Bereich Einschränkungen durch Hindernisse vor, z.B. durch Bau-

werke, durch die Topografie oder durch Vegetation, sofern die Richtfunkstrecke keine 

ausreichende Höhe über Grund hat, nimmt die Streckendämpfung infolge von Verschat-

tungen, Reflexionen und Streuungen deutlich zu. Das Rausch-/ Nutzsignal-Verhältnis 

und damit die Übertragungsqualität werden deutlich reduziert. Die Nutzung und Weiter-

verarbeitung der übertragenen Daten ist dann nicht mehr möglich. 

Diese Fresnelzone ist gemäß Abbildung 2 ein Rotationsellipsoid, dessen Brennpunkte 

die beiden Antennen sind. Höhere Frequenzen führen zu schmaleren Fresnel-Zonen, 

sind jedoch empfindlicher gegenüber den o.g. Einflüssen. Auf diese Weise ergibt sich 

eine schlauchartige Zone im Raum zwischen den beiden Antennenpositionen, die bei der 

Hälfte der Übertragungstrecke die größte Lateraldimension sowohl in horizontaler als 

auch in vertikaler Richtung hat. Zugleich ist die Fresnelzone im Hochfrequenzfeld infolge 

atmosphärischer Einflüsse leicht gekrümmt, sodass die Erdkrümmung teilweise nachge-

bildet wird. Der K-Faktor wird hierbei mit 1,3 berücksichtigt. Dieser Sachverhalt führt ent-

lang der Strecke zu einer geringfügig geringeren Höhe über Grund, als bei einer Berech-

nung der Streckenführung über einer mathematisch idealen Ebene ohne Erdkrümmung. 

 

Die laterale Ausdehnung der Fresnelzonen wird durch Länge der Strecke sowie die Über-

tragungsfrequenz bestimmt. Bei sehr hoher Frequenz ergibt sich eine schmalere Zone 

mit geringerer Querausdehnung in Höhe und Breite. 
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Die 2. und höhere Fresnelzonen haben in der Praxis eine geringere Bedeutung. Nachfol-

gen wird die 2. Fresnelzone ggf. zusätzlich als Sicherheitspuffer berücksichtigt, da die 

Lage der Antennen am Mast sowie die WEA- und Antennenstandorte infolge von Koor-

dinatenumrechnungen nicht immer dezimetergenau bestimmt werden können.  

Die Untersuchung berücksichtigt alle vorstehenden Angaben gemäß Kapitel 1 und bein-

haltet folgende Arbeitsschritte: 

 

o Abbildung der projektierten Windenergieanlagen sowie der Funkstellen in eigenen 
Datensätzen des Autors 

o Ermittlung der exakten Abstände und Azimutwinkel zu den Funkstellen. 

o Ermittlung der exakten Höhe der Punkt-zu-Punkt Verbindung der beiden Funkstel-
len. 

o Ermittlung des Topografieverlaufs 

o Berechnung der geometrischen Erdkrümmung  

o Ermittlung der maximalen Breite und Höhe der 1. und 2. Fresnelzone. 

o Ermittlung von Lage und Querdimension der 1. und 2.Fresnelzone in Bezug auf 
die  geplanten WEA  

o Ermittlung möglicher Überlappungen der Fresnelzonen mit dem Rotorkreis der ge-
planten – Worst Case Ansatz. Rotorebene steht orthogonal zur Punkt-zu-Punkt 
Verbindung. 

 
Sofern die Analysen zeigen, dass weder die erste noch die zweite Fresnelzone durch 

Anlagenteile berührt werden, kann eine Beeinträchtigung der Richtfunkstrecke durch die 

geplanten WEA ausgeschlossen werden.  

Sollten WEA-Anlagenteile die erste bzw. zweite Fresnelzone berühren oder sehr nahe 

sein, werden Maßnahmen zur Reduktion dieser Störwirkung erforderlich sein.   
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Situation des Windparks bzgl. der östlichen Strecke der Fa. Vodafone 

Die Auswertung der WGS 84 - Koordinaten der Standortplanungen zum Windpark Mü-

ckendorf gemäß Tabelle 2 ergibt für die vorhandene 23GHz-Strecke der Fa. Vodafone 

die geringsten Abstände zu der WEA 16 und der WEA 19. 

 

Diese Seitenabstände sind in den nachstehenden Abbildungen gekennzeichnet. 

 

 

Abbildung 3: Darstellung der Richtfunkstrecke zu den geplanten WEA als Gesamtübersicht 
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Abbildung 4: Detail-Lagedarstellung der Richtfunkstrecke, rot gekennzeichnet, zu den geplanten WEA 
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Zur Lage der Richtfunkstrecke, vgl. Tabelle 1: 
 
Länge: 7448m  

Frequenz: 23,0 GHz 

Höhenverlauf:  Von Antenne Neuhof(Nord) :       95,1 m NN 
 bis Antenne Baruth/Mark( Süd): 103,2m NN 

 
Höhendifferenz: ∆ 8,1m. Von Nord nach Süd  ansteigend 
 
 
Fresnelzonenausdehnung: 
 
Angaben stets für den Radius [m] 
 
 Maximale Ausdehnung beim Streckenmittelpunkt:   
      1. F-Zone: 4,93m;  2. F-Zone: 6,97m  
 
 Ausdehnung bei WEA 16:  1. F-Zone: 4,72m;  2. F-Zone: 6,64m  
 Ausdehnung bei WEA 19:  1. F-Zone: 4,55m;  2. F-Zone: 6,44 
 
 
 
Bewertung des WEA-Standortes 16: 
 
 Distanz zur Antenne A(Nord): 4788m  
 
 Höhe der Strecke über Grund bei der WEA:    39,7m NN (100,3m ü. NN) 
 Abstand der WEA-Standsäule:        80,4m 
 Höhendifferenz der Nabe zur Streckenachse:  ∆ 139,3m 
 Gesamtdistanz der Nabe zur Streckenachse:  ∆ 160,8m 
  
 Distanz des Rotors zur Streckenachse:  ∆ 73,3m 
 Ausdehnung der 1. Fresnelzone am Ort der WEA:    4,72m 
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Bewertung des WEA-Standortes 19: 
 
 Distanz zur Antenne A(Nord): 5152m  
 
 Höhe der Strecke über Grund bei der WEA:   101,22m NN (35,8m ü. GND) 
 Abstand der WEA-Standsäule:        59,7m 
 Höhendifferenz der Nabe zur Streckenachse: ∆ 143,1m 
 Gesamtdistanz der Nabe zur Streckenachse: ∆  155,05m 
  
 Distanz des Rotors zur Streckenachse:  ∆ 67,5m 
 Ausdehnung der 1. Fresnelzone am Ort der WEA:   4,55m 
 

 Die Maßangaben beziehen sich auf die Achse der WEA-Standsäule sowie die Achse der 
Richtfunkstrecke. 

 
 
Die nachfolgende Abbildung 5 verdeutlicht die vorstehend aufgeführten Parameter. Die 

weiße Linie in der Abbildung kennzeichnet dabei den Abstand zwischen der 1. Fresnel-

zone und dem Rotorkreis.  
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Abbildung 5:  Systemdarstellung der WEA in Bezug auf die östliche Richtfunkstrecke der Fa. Vodafone. 

Hier ist eine Rotorstellung angenommen, die die ungünstigste Rotorientierung mit maxi-
maler lateraler Ausdehnung annimmt. 

Farbige Kreise= 1.(grün) und  2. (dunkelblau) Fresnelzone der Richtfunkstrecke 

Weiße Strecke= Gegebener freier Abstand, um störwirksamen Beeinträchtigungen auszuschließen  






